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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Gemeinde Nohfelden plant die Zusam-
menlegung einzelner Löschbezirke und be-
absichtigt in diesem Zusammenhang den 
Neubau von drei Feuerwehrhäusern. Eines 
der neuen Feuerwehrhäuser soll dabei im 
Ortsteil Nohfelden auf einer Fläche zwi-
schen Bahnhofstraße und Landesstraße 
L 135 in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof  
errichtet werden. 

Ziel ist es, Brandschutz und Feuerwehrver-
sorgung in der Gesamtgemeinde sowie in 
diesem Fall insbesondere den Feuerwehr-
standort im Ortsteil Nohfelden zu optimie-
ren und zukunftssicher auszurichten.

Der Brandschutz stellt eine Pflichtaufgabe 
der Gemeinde dar. Freiwillige Feuerwehren 
vor Ort stellen die einzige Versorgungs
funktion im Brandfall dar und haben somit 
einen enormen Wert für das Allgemeinwohl. 
Mit den wachsenden Anforderungen an 
Technik, Sicherheit und Einsatzbereitschaft 
ist es unerlässlich, dass die entsprechende 
Infrastruktur den modernen Standards ent-
spricht und bei Bedarf angepasst wird.

Das bestehende Feuerwehrhaus in Nohfel-
den entspricht vor diesem Hintergrund nicht 
mehr den aktuellen Anforderungen (u. a. 
bezüglich Raum- / Flächenbedarf nach DIN 
14092, Vorschriften des Unfallschutzes und 
der Arbeitssicherheit, Stand der Technik). 

Die aktuell nicht genutzte Gemeindefläche 
angrenzend zur L 135 bietet sich hingegen 
als optimaler Standort für die Errichtung 
eines modernen und den jeweiligen Anfor-
derungen entsprechenden Feuerwehrgerä-
tehaus an. Darüber hinaus verfügt der neue 
Standort über eine sehr gute Verkehrs
anbindung sowie über ausreichend Raum, 
um alle erforderlichen Einrichtungen und 
Funktionen innerhalb des Geltungsbereiches 
unterzubringen. Ein solcher Neubau kann 
sowohl Effizienz und Einsatzbereitschaft der 
Feuerwehr steigern als auch Sicherheit und 
Arbeitsbedingungen der Feuerwehrleute 
verbessern. 

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
die westlich angrenzende L 135 gesichert.

Da die Fläche derzeit dem planungsrechtli-
chen Außenbereich gem. § 35 BauGB zuzu-
ordnen ist, ist die geplante Nutzung derzeit 
nicht realisierungsfähig. Zur Schaffung der 

planungsrechtlichen Voraussetzungen be-
darf es daher der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes. 

Die Gemeinde Nohfelden hat somit nach 
§ 1 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Neubau Feuerwehrhaus Nohfelden“ be-
schlossen.

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche 
von ca. 1,2 ha. 

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
ein gesonderter Bestandteil der Begrün-
dung. (Der Umweltbericht wird erst nach 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertiggestellt. Auf 
Basis der frühzeitigen Beteiligung wird zu-
nächst der erforderliche Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt).

Mit der Erstellung des Bebauungsplans ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Mit der Erstellung des Umweltberichts ist 
das Büro Dr. Maas GbR, Otto-Hahn-Hü-
gel 49, 66740 Saarlouis, beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Nohfelden stellt für die Fläche überwiegend 
eine Fläche für Landwirtschaft dar. Da der 
Bebauungsplan aufgrund der geplanten 
Gemeinbedarfsfläche nicht gem. § 8 Abs. 2 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt werden kann, wird der Flächennut-
zungsplan parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Neubau Feuerwehrhaus 
Nohfelden“ gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilge-
ändert.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich liegt im Westen des 
Ortsteils Nohfelden, zwischen der L 135 
und dem Bahnhof Nohfelden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt: 

•	 Im Norden durch Grün- und Freiräume 
mit vermehrten Gehölzstrukturen,

•	 im Osten durch die Bahngleise und den 
Nohfelder Bahnhof,

•	 im Süden durch die Verkehrsfläche der 
Bahnhofstraße,

•	 im Westen durch die Verkehrsfläche der 
L 135.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet umfasst eine anthropogen 
vorgeprägte Fläche (ehem. Haldennutzung) 
zwischen Landesstraße L 135 und be-
stehender Bahnanlage, die durch stetige 
Sukzession mittlerweile entsprechende 
Grün- und Gehölzstrukturen aufweist.

Die direkte Umgebung ist folglich vor allem 
durch die vorhandenen Verkehrsflächen und 
Bahngleise geprägt. Darüber hinaus befin-
den sich angrenzend vor allem Grün- bzw. 
Freiflächen. Der Siedlungskörper von 
Nohfelden schließt östlich der Bahnstrecke 
an.

Das Plangebiet befindet sich vollständig im 
Eigentum der Gemeinde Nohfelden, daher 
ist eine zeitnahe Verwirklichung der Pla-
nung anzunehmen.

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet fällt von Norden nach Süden 
ab. Dies hat Auswirkungen auf die Festset-
zungen des Bebauungsplanes (z. B. Gebäu-
dehöhe, Erschließung).

Verkehr

Das Plangebiet ist über die L 135 sowie 
über die südlich angrenzende Bahnhofstra-
ße grundsätzlich erschlossen. Die L 135 bin-
det das Gebiet zudem an das örtliche Ver-
kehrsnetz (B 41) und von dort aus im weite-
ren Verlauf an die Autobahn A 62 und somit 
an das überörtliche Verkehrsnetz an. 

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und da-
mit zusammenhängende Anschlusspunkte 
sind derzeit vor Ort noch nicht vorhanden. 
Die Entwässerung ist als Trennsystem vorzu-
sehen.

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 49 a SWG: „Niederschlags
wasser von Grundstücken, die nach dem 01. 
Januar 1999 erstmals bebaut, befestigt 
oder an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen werden, soll (...) vor Ort genutzt, 
versickert, verrieselt oder in ein oberirdi-
sches Gewässer eingeleitet werden (...).“

Gemäß Geoportal des Saarlandes ist das 
Plangebiet für die Versickerung von Nieder
schlagswasser bedingt bis nicht geeignet 
(Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland; Stand 
der Abfrage: 29.02.2024).

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung mit 
den Ver- und Entsorgern abgestimmt wer-
den.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Geltungsbereich; ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. §  1 Abs.  7 
BauGB und das Gebot des schonenden Um-
gangs mit Grund und Boden gem. §  1a 
Abs. 2 BauGB verlangen eine Prüfung der 
Flächeninanspruchnahme, die kritische 
Würdigung sich aufdrängender Standort
alternativen, sowie in Grundzügen alterna-
tive Formen der Bodennutzung und Er-
schließung. Dadurch wird sichergestellt, 
dass der geplante Standort private und öf-
fentliche Belange so gering wie möglich be-
einträchtigt (Verträglichkeit) und die Pla-
nungsziele am besten erreicht. 

Mit der zukünftigen Ansiedlung der Feuer-
wehr am vorgesehenen Standort geht eine 
räumliche Definition des empfohlenen Ein-
treffradius‘ (i. S. d. Planungs- und Ausstat-
tungsVV) einher. Demnach können mit dem 
neuen Standort mehrere Ortsteile durch 
einen innerhalb von 8 Minuten erreichbaren 
Radius von 4 km abgedeckt werden. Nur 
durch ein zeitgemäßes Feuerwehrgeräte
haus in einsatzstrategisch zentraler Lage 
verbessert sich die technische Einsatzbereit-
schaft, sowie die Arbeitsbedingungen der 
Feuerwehr und dadurch die Versorgungs
qualität.

Es gibt ferner keine naheliegenden Flächen 
die sich für eine entsprechende Nutzung, 
unter Berücksichtigung der Ausrückzeiten, 
anbieten würden. Weitere mögliche Stand-
orte im Außenbereich, die nicht der Land- 
oder Forstwirtschaft zugehörig sind, sind 
aufgrund von naturschutzfachlichen Rest-
riktionen ausgeschlossen. Zudem spielen 
die Eigentumsverhältnisse hier eine wichti-
ge Rolle, da dies eine zeitnahe Umsetzung 
gewährleistet. Sollte diese Option nicht ver-
folgt werden, wäre die vorgesehene Pla-
nung in der Gemeinde nicht umsetzbar.

Blick von Osten in das Plangebiet

Blick von Nordosten auf das Plangebiet

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet; blau = 
Plangebiet); Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage 29.02.2024
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
Belange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Nohfelden, bipolares Zentrum Nohfelden / Türkismühle

Vorranggebiete •	 nicht betroffen

•	 direkt südlich angrenzend zum Geltungsbereich befindet sich ein Vorranggebiet 
Hochwasserschutz; dieses wird jedoch nicht tangiert

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Flächen: erfüllt

•	 keine Restriktionen für das Vorhaben

•	 keine weiteren speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen.

Landschaftsprogramm •	 nach dem Landschaftsprogramm liegt der Geltungsbereich auf einer landwirtschaft-
lichen Nutzfläche

•	 Berücksichtigung seltener Bodentypen

•	 keine weiteren speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Hochwasserschutz / Starkregen Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächen-
abflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt wer-
den. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Über-
flutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vorsorglich entsprechende 
Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen Überflu-
tungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Gemäß §  5 
Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadens-
minderung zu treffen.

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 Der räumliche Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines Natura 2000-Ge-
bietes, so dass eine direkte Beeinträchtigung eines Gebietes von gemeinschaftlicher 
Bedeutung ausgeschlossen werden kann.

Sonstige Schutzgebiete: Landschafts-
schutz-, Wasserschutzgebiete, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Naturparks, National-
parks, Biosphärenreservate, Regionalparks

•	 südlich und östlich grenzen an den Geltungsbereich Überschwemmungsgebiete an

•	 Lage innerhalb des Naturparks Saar-Hunsrück

•	 südlich angrenzend befinden sich Lebensraumtypen

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäo-
logisch bedeutende Landschaften nach 
§ 6 SDSchG oder in amtlichen Karten 
verzeichnete Gebiete

•	 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

•	 nicht betroffen

Verkehrswegenetz •	 westlich angrenzende L 135 als tertiäres Verkehrsnetz
•	 östlich angrenzendes Schienennetz als Primarnetz

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Nohfelden stellt den zu überpla-
nenden Bereich überwiegend als Fläche für Landwirtschaft dar. Der vorliegende Bebau-
ungsplan entspricht somit nicht dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB, wonach 
Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Der Flächennut-
zungsplan wird aus diesem Grund gem. § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Neubau Feuerwehrhaus Nohfelden“ teilgeändert.

Bebauungsplan Für den vorliegenden Bereich liegt kein Bebauungsplan vor. Die Zulässigkeit von Vorha-Für den vorliegenden Bereich liegt kein Bebauungsplan vor. Die Zulässigkeit von Vorha-
ben richtet sich daher bislang nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich).ben richtet sich daher bislang nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich).
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Flächen für den Gemeinbedarf 
„Feuerwehr“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Als Art der baulichen Nutzung wird eine 
Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „Feuerwehr“ festge-
setzt.

Die Festsetzung eines Sondergebietes ist 
hier nicht erforderlich, da der Festsetzungs-
katalog des BauGB eine entsprechende 
Festsetzungsmöglichkeit enthält. 

Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf 
sind Rettungs- und Hilfeleistungseinrichtun-
gen zulässig, sowie dazugehörige Sozial-
räume und Übungs- und Trainingsanlagen. 
Technische Infrastruktur und Nebenanlagen, 
wie Fahrzeughallen, Stellplätze und Wasch-
plätze ergänzen das erforderliche Nut-
zungsportfolio des Feuerwehrstandortes.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Zahl der Vollgeschosse

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 
BauNVO

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird das Ziel verfolgt, die Errich-
tung überdimensionierter Baukörper zu 
unterbinden. Die Zahl der Vollgeschosse 
orientiert sich an den für die vorgesehene 
Nutzung üblichen Bauformen sowie einer 
durch die Gemeinde durchgeführten Vor-
prüfung bzw. Machbarkeitsstudie. Demnach 
sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig.

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Entwicklung ortstypi-
scher sowie zweckmäßiger Bauformen bei 
gleichzeitig optimaler Ausnutzung des 
Standortes. Einer unverhältnismäßigen 

überdimensionierten Höhenentwicklung 
wird somit vorgebeugt.

Zulässige Grundfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 
BauNVO

Die zulässige Grundfläche gem. §  19 
BauNVO gibt an, wie viel Grundfläche von  
den baulichen Anlagen überdeckt werden 
darf. Folglich wird hiermit zugleich ein Min-
destmaß an Freiflächen auf dem Baugrund-
stück gewährleistet (sparsamer Umgang 
mit Grund und Boden). 

Auf der Gemeinbedarfsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Feuerwehr“ darf die 
maximal zulässige Grundfläche von 
2.500 m2 nicht überschritten werden. 

Die Überschreitungsmöglichkeiten nach 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO bleiben hiervon 
unberührt. Dauerhaft wasser- und luft-
durchlässig angelegte Flächen sind hierbei 
jedoch nicht anzurechnen.

Die vorgesehene zulässige Grundfläche für 
die Gemeinbedarfsfläche spiegelt den viel-
seitigen und wachsenden Bedarf an funk-
tionalen und effizienten Räumlichkeiten der 
Feuerwehr wider. Dies berücksichtigt nicht 
nur den unmittelbaren Platzbedarf für Ret-
tungsfahrzeuge und technische Ausrüstung, 
sondern auch die Integration von Übungs- 
und Trainingsanlagen und langfristig poten-
ziell erforderliche Erweiterungen. Darüber 
hinaus ermöglicht die festgesetzte maximal 
zulässige Grundfläche die Einbeziehung von 
Schulungs- und Sozialräumen, die für die 
fortlaufende Ausbildung und das Wohlerge-
hen der Feuerwehrleute unerlässlich sind. 

Ausschnitt der Planzeichnung, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan GmbH

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

F FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF - ZWECKBESTIMMUNG FEUERWEHR
(§ 9 ABS. 1 NR. 5 BAUGB)

GR
2.500 m2

ZULÄSSIGE GRUNDFLÄCHE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 20 BAUNVO)

GOKmax
12,0 m

HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS;
HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND; HIER: 
BAUVERBOTSZONE LANDESSTRASSE I. ORDNUNG (SIEHE AUCH § 24 SSTRG)
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: EIN- UND AUSFAHRTBEREICH L 135
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

ö ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

Nutzungsart
Zahl der Vollge-

schosse

Zulässige 
Grundfl äche

Höhe baulicher 
und sonstiger 

Anlagen

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und Festsetzungen 
des B-Plans gelten u. a. folgende Rechtsgrundlagen:
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 
(BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfl ege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2240).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 409).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Mai 
2023 (Amtsbl. I S. 762).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpfl ege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsblatt I 
S. 2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 173 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 12. Dezember 
2023 (Amtsbl. I S. 1119).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung jeweils 
geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer Energien zu beachten.

• Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

• Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in 
seiner Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

• Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfun-
den. Dies ist im Zuge der weiteren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder 
eine Klärung durch eine zu beauftragende Fachfirma herbeizuführen.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

• Die Einsichtnahme in die aufgeführten bzw. verwendeten Normen, Richtlinien und Gesetze ist im Bauamt 
der Gemeinde Nohfelden möglich.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §§ 49-54 Landeswassergesetz)
• Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwässern. 
• Schmutzwasser ist über einen Schmutzwasserkanal abzuleiten.
• Das unbelastete Niederschlagswasser, welches auf dem Grundstück anfällt, ist möglichst innerhalb des 

Plangebietes flächig zu versickern oder in einen geeigneten Vorfluter einzuleiten. Eine Brauchwassernutzung 
ist ebenfalls zulässig.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 LBO)
• Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist zulässig.
• Fassaden und Dachflächen können zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung und Verbesserung des 

Mikroklimas begrünt werden.
• Die Anlage von Böschungen, Stützmauern, Abgrabungen und Aufschüttungen ist im Plangebiet bis zu einer 

Höhe von 4,00 m zulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. SWG)

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Gemeinderat hat am __.__.____ die Einlei-

tung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 BauGB).

Nohfelden, den __.__.____

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ beschlossen, den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes zu ändern (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes zu ändern, wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Nohfelden, den __.__.____

 ________________
 Der Bürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden 
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertra-
gen.

• Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt  
und von der Planung unterrichtet (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet und um Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach §  2 
Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ 
zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die 
 Veröffentlichung des Bebauungsplanes im Internet 
inkl. einer Auslegung beschlossen (§ 3 Abs. 2 
BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wurde 
in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Bebau-
ungsplan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung mit Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

 Nohfelden, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 
12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit 
Umweltbericht, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Nohfelden, den __.__.____   

 ________________

Der Bürgermeister 

Bearbeitet im Auftrag der

Gemeinde Nohfelden
An der Burg
66625 Nohfelden
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Unterer Bezugspunkt für die maximale Höhe bau-
licher und sonstiger Anlagen ist jeweils die 
Oberkante der westlich angrenzenden öffentlichen 
Straßenverkehrsfl äche der Landesstraße 1. Ordnung 
(L 135).

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen kann durch 
untergeordnete Bauteile (technische Aufbauten etc.) 
auf max. 30% der Grundfl äche bis zu einer Höhe von 
max. 1,20 m überschritten werden. Durch Solarmodule/ 
Photovoltaikmodule inkl. der zum Betrieb erforderlichen 
Anlagen und Bauteile sind weitere Überschreitungen 
zulässig.

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
Innerhalb des Geltungsbereiches wird gem. §  22 
Abs. 4 BauNVO eine abweichende Bauweise (a) fest-
gesetzt. Demnach sind Gebäudelängen von mehr als 
50 m zulässig.

4. UMGRENZUNG DER FLÄCHEN, DIE VON 
DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND; 
HIER: BAUVERBOTSZONE LANDESSTRASSE 
I. ORDNUNG (SIEHE AUCH § 24 SSTRG)
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb des entsprechend gekennzeichneten 
Bereiches dürfen Hochbauten jeder Art nicht errichtet 
werden. Die Bauverbotszone beträgt gemäß § 24 Abs. 
1 SStrG (Saarländisches Straßengesetz) 20,0 m, gemes-
sen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn. Die 
Regelung des § 24 Abs. 3 SStrG zu Ausnahmen hiervon 
gelten entsprechend.

5.  ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.
Die Landesstraße 1. Ordnung (L 135) wird 
gemäß § 9 Abs.  1 Nr. 11 BauGB als öffentliche 
Straßenverkehrsfl äche festgesetzt.

6. ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: 
EIN- UND AUSFAHRTBEREICH L 135
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
ist nur im festgesetzten Bereich eine Ein- und Ausfahrt 
zulässig. 

7. VERSORGUNGSFLÄCHEN / -ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB 
I.V.M. § 14 ABS. 2 BAUNVO

Nebenanlagen, die der Versorgung mit Elektrizität (z.B. 
Trafo-Station) und / oder der E-Mobilität dienen, sind 
innerhalb des Geltungsbereiches des Plangebietes 
zulässig, auch soweit für sie keine besonderen Flächen 
festgesetzt sind.

8. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.

9. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Minimierung von Flächenversiegelungen und 
-befestigungen / Ausschluss von Schottergärten:
Der Anteil befestigter Flächen ist auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. Kfz-Stellplätze sind einschließlich ihrer Zu- 
und Abfahrten ausschließlich in wasserdurchlässigen 
Belägen (z. B. Rasenpfl aster, Rasengittersteine, wasser-
gebundene Decke, Schotterrasen, Fugenpfl astersteine 
oder offenporiges Wabenfugenpfl aster etc.) und ver-
sickerungsfähigem Unterbau auszuführen. Ausnahmen 
können aus Gründen der Barrierefreiheit oder sofern 
für die Anlage von Stellplätzen für Löschfahrzeuge 
spezielle Vorgaben erforderlich sind, zugelassen wer-
den.

Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen 
oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu 
belassen und vegetativ anzulegen. Diese Flächen sind 
mit gebietseinheimischen Saatgutmischungen oder 
Gehölzen (Bäume und Sträucher) zu bepfl anzen. Bei 
Gehölzen ist die regionale Herkunft „Westdeutsches 
Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) nach 
dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseige-
ner Gehölze“ (BMU, Januar 2012) sicherzustellen. 
Bei Saatgutmischungen ist darauf zu achten, dass 
es sich um zertifi ziertes Regio-Saatgut aus dem 
Ursprungsgebiet „Oberrheingraben mit Saarpfälzer 
Bergland“ (UG 9) bzw. „Rheinisches Bergland“ (UG 7) 
handelt. 

Großfl ächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen 
Pfl anzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen 
(Schottergärten), sind nicht zulässig. Wasserdichte oder 
nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) 
sind nur zu Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten 
Flächen zulässig. Mineralische Splitabdeckungen ohne 
zusätzliches Vlies und Folie, die sich z. B. trocken-
resistenten und insektenfreundlichen Beeten oder 
Gartenanlagen unterordnen, sind erlaubt.

Insektenfreundliche Beleuchtung:
Bei der Beleuchtung der Freifl ächen und Stellplätze sind 
insektenfreundliche Beleuchtungssysteme (z. B. LED-
Leuchten) mit maximal 4.100 Kelvin Farbtemperatur 
mit möglichst geringer Lockwirkung für Insekten zu 
verwenden. Es sind nur Leuchte vorzusehen, die so 
eingeblendet sind, dass möglichst wenig Licht nach 
oben oder auf angrenzende Grünfl ächen emittiert 
wird. Maßnahmen zur zeitlichen Begrenzung der 
Beleuchtung (z. B. Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren) 
sind ebenfalls zulässig.

Vorgaben zur Gehölzentfernung:
Zur Beachtung von § 39 BNatSchG mit der Vermeidung 
der Zerstörung besiedelter Fortpfl anzungsstätten 
geschützter Tierarten und damit gleichzeitig des 
Tötungs- und Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 BNatSchG (Vermeidung der Zerstörung besie-
delter Fortpfl anzungsstätten geschützter Tierarten und 
damit gleichzeitig einer Tötung von Tieren) dürfen die 
notwendigen Baumfällungen, Gehölzentfernungen und 
Rodungen nur außerhalb der Hauptfortpfl anzungszeit
der Tiere (1.3. – 30.9.) während der Herbst- und 
Wintermonate zwischen Anfang Oktober und 
Ende Februar durchgeführt werden. Die zeitliche 
Einschränkung der sehr störintensiven Rodungs- und 
Fällarbeiten vermeidet gleichzeitig eine Störung von 
gegenüber Lärm und Bewegungsunruhe empfi ndlich 
reagierenden Tierarten während der sensiblen Haupt-
Aufzuchtphase, in der bei einigen Arten ein erhöhtes 
Sicherheitsbedürfnis besteht.

Bodenschutzmaßnahmen
Gemäß §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist bei 
der Erschließung auf einen sparsamen, schonenden 
und fachgerechten Umgang mit Boden zu achten.

Beim Aus- und Einbau und der Zwischenlagerung von 
Böden sind die Anforderungen der DIN 19915, DIN 
19639 und DIN 19731 zu beachten.

Ober- und Unterboden sowie Bodenschichten unter-
schiedlicher Eignungsgruppen sind getrennt auszu-
bauen und zu lagern und bei einem Wiedereinbau ent-
sprechend der ursprünglichen Schichtung aufzutragen.
Für Oberbodenabtrag, -lagerung und -auftrag sind die 
Bestimmungen der DIN 18915 zu beachten.

Zur Minimierung der Bodenbeeinträchtigungen sind 
vor dem Wiederandecken des Oberbodens die Böden 
auf den baubedingt beanspruchten Flächen, soweit 
erforderlich, bis zu einer Tiefe von ca. 50 cm tief zu 
lockern. 

Überschüssige Massen und unbrauchbare Stoffe sind 
gemäß den abfallrechtlichen Bestimmungen ordnungs-
gemäß zu einer vom LUA genehmigten Erdmassen- 
und Bauschuttdeponie oder zu einer Recyclinganlage 
zu transportieren. Organische Stoffe sind zu einer 
Kompostieranlage zu bringen.

1. FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF - 
ZWECKBESTIMMUNG FEUERWEHR
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 5 BAUGB

Siehe Plan.
Die Gemeinbedarfsfl äche mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ 
dient der Unterbringung von Einrichtungen und Anlagen, die der 
Menschenrettung und technischen Hilfeleistung dienen und dieser 
Nutzung räumlich und funktional zugeordnet sind. Hierzu zählen 
insbesondere Sozialgebäude/-räume, Fahrzeughalle, Stellplätze, 
Waschplatz und Übungsanlagen.

2.  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16-21A 

BAUNVO

2.1 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I. V. M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan, gem. § 20 BauNVO
Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird auf 
2 Vollgeschosse begrenzt.

2.2 ZULÄSSIGE GRUNDFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I. V. M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Gem. § 19 Abs. 2 darf auf der Gemeinbedarfsfl äche mit der 
Zweckbestimmung „Feuerwehr“ die zulässige Grundfl äche 
2.500 m2 nicht überschreiten.

Die Überschreitungsmöglichkeiten nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
bleiben hiervon unberührt. Dauerhaft wasser- und luftdurchlässig 
angelegte Flächen sind hierbei nicht anzurechnen.

2.3 HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER 
ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I. V. M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan, gem. § 18 BauNVO
Im Bereich der Gemeinbedarfsfl äche wird gemäß Planeintrag in den 
Nutzungsschablonen die zulässige Höhe der baulichen und sonstigen 
Anlagen wie folgt festgesetzt:

• Maximal zulässige Gebäudeoberkante (GOK) Hauptgebäude: 
GOKmax. = 12,0 m

Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale Höhe ist 
jeweils die Oberkante der baulichen und sonstigen Anlagen 
(Gebäudeoberkante etc.).

Die Gebäudeoberkante wird defi niert durch den höchstgelege-
nen Abschluss einer Außenwand oder den Schnittpunkt zwischen 
Außenwand und Dachhaut (Wandhöhe) oder den Schnittpunkt 
zweier geneigter Dachfl ächen (Firsthöhe).

Kompensationsmaßnahmen:
Das entstehende ökologische Defi zit von _____ 
ökologischen Werteinheiten wird durch folgende 
Maßnahmen kompensiert:

Wird nach Vorlage im weiteren Verfahren 
ergänzt!

10. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Je 200 m2 zusätzlich angefangener, nicht überbauter 
Grundstücksfl äche ist ein standortgerechter groß-
kroniger Laubbaumhochstamm gemäß Pfl anzliste / 
Artenliste (Pfl anzqualität: 3xv, StU 14/16 cm) anzu-
pfl anzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang nach-
zupfl anzen.

Bei beengten Platzverhältnissen können klein- oder 
schmalkronige Sorten der vorgenannten Arten ver-
wendet werden.

Die folgende Pfl anz-/Artenliste stellt eine Auswahl der 
zu pfl anzenden Baumarten dar:
• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
• Feldahorn (Acer campestre)
• Großlaubige Mehlbeere (Sorbus aria)
• Silberlinde (Tilia tomentosa)
• Spitzahorn (Acer platanoides)
• Winter-Linde / Amerikanische Stadtlinde (Tilia cor-

data)
• Vogelkirsche (Prunus avium)
• Hochstämmige Obstbäume

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpfl anzt, 
mind. 14-16 cm Stammumfang (StU) gemessen in 
1,0 m Höhe.

Bei allen Anpfl anzungen sind die einschlägigen DIN-
Normen (DIN 18916) sowie die FLL Empfehlungen für 
Baumpfl anzungen (Teil 1 und 2), FLL ZTV Baumpfl ege 
und FLL Gütebestimmungen für Baumschulpfl anzen zu 
beachten.

11. FLÄCHEN FÜR DIE ERHALTUNG VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB

Siehe Plan.
Die im dargestellten Bereich vorhandenen Gehölze 
(Erlenbestand) sind zu erhalten.

12. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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Um den grünen Charakter des Areals zu 
wahren und die Biodiversität zu fördern, 
sind Pflanzmaßnahmen für nicht überbaute 
Flächen und Stellplätze geplant. Versiege-
lungen sind nach den festgesetzten Boden-
schutzmaßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB auf das erforderliche Minimum zu 
reduzieren. 

Auf die zeichnerische Festsetzung einer 
überbaubaren Grundstücksfläche wird ver-
zichtet, da die bauliche Nutzung aufgrund 
der komplexen und nicht abgeschlossenen 
Planung hinsichtlich der exakten Verortung 
nicht absehbar ist. Durch den Verzicht auf 
eine definierte Baugrenzen bleibt überdies 
die Möglichkeit offen, das geplante Feuer-
wehrgerätehaus bei Bedarf zu erweitern 
oder anzupassen. 

Aufgrund der sonstigen Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung ist gewährleis-
tet, dass sich das Vorhaben in die Umge-
bung einfügt.

Höhe baulicher und sonstiger An-
lagen

Die Höhenentwicklung im Plangebiet wird 
über die Höhe baulicher Anlagen durch 
Festsetzung der max. zulässigen Gebäude-
oberkante exakt geregelt. 

Die festgesetzten Höhen gewährleisten Ent-
wicklungsspielraum bei der Realisierung 
des Feuerwehrgerätehauses.

Die Festsetzung der maximalen Höhe bauli-
cher Anlagen dient der Verhinderung einer 
Höhenentwicklung über das unbedingt nö-
tige Maß hinaus. 

Weiterhin stellt die Festsetzung der maxi-
malen Höhe baulicher Anlagen sicher, dass 
durch eine maßvolle Höhenentwicklung kei-
ne negative Beeinträchtigung des Orts- und  
Landschaftsbildes vorbereitet wird. Für die 
Festsetzung der Höhe der baulichen Anla-
gen sind gem. § 18 BauNVO eindeutige Be-
zugshöhen erforderlich, um die Höhe der 
baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die oberen Bezugshöhen sind der 
Nutzungsschablone zu entnehmen. Unterer 
Bezugspunkt für die maximale Höhe bauli-
cher und sonstiger Anlagen ist jeweils die 
Oberkante der öffentlichen Straßenver-
kehrsfläche der L 135, gemessen an der 
straßenseitigen Gebäudemitte.

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen kann 
durch untergeordnete Bauteile (technische 
Aufbauten etc.) auf max. 30% der Grund-
fläche bis zu einer Höhe von max. 1,20 m 

überschritten werden. Durch Solarmodule/ 
Photovoltaikmodule inkl. der zum Betrieb 
erforderlichen Anlagen und Bauteile sind 
weitere Überschreitungen zulässig. Somit 
wird die Nutzung solarer Strahlungen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien trotz Be-
schränkung der Höhe baulicher und sonsti-
ger Anlagen weiterhin ermöglicht.

Bauweise

Gem. §  9 Abs.  1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§  22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise bildet gemeinsam mit der zulässigen 
Grundfläche die Basis für eine zweckmäßi-
ge Bebauung bzw. Grundstücksnutzung in-
nerhalb der Gemeinbedarfsfläche. Sie eröff-
net der Gemeinde somit ein hohes Maß an 
Flexibilität bei der Anordnung ihrer Baukör-
per und ermöglicht Entwicklungsspielraum 
bei der Realisierung eines Feuerwehrgeräte-
hauses mit zugehörigen Funktionen und 
Nutzungen.

Umgrenzung der Flächen, die 
von der Bebauung freizuhal-
ten sind; hier: Bauverbotszone 
Landesstraße 1. Ordnung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 24 
SStrG

Innerhalb des entsprechend gekennzeich-
neten Bereiches dürfen Hochbauten jeder 
Art nicht errichtet werden. Die Bauverbots-
zone beträgt gemäß § 24 Abs. 1 SStrG 
(Saarländisches Straßenbaugesetz) 20,0 m, 
gemessen vom äußeren Rand der befestig-
ten Fahrbahn der Landesstraße L 135. Die 
Regelung des § 24 Abs. 3 SStrG zu Ausnah-
men hiervon gelten entsprechend.

Öffentliche Straßenverkehrs-
fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Landesstraße 135 (1. Ordnung) wird als 
öffentliche Straßenverkehrsfläche festge-
setzt und somit in ihrem Bestand gesichert.

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier: Ein- und Ausfahrtbereich 
L 135

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Festsetzung zur Lage des Ein- und Aus-
fahrtbereiches dient der Sicherstellung der 
Erschließung des geplanten Feuerwehrgerä-
tehauses über die westlich angrenzende 
L 135.

Versorgungsflächen / -anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i. V. m. § 14 
Abs. 2 BauNVO

Mit der Festsetzung soll sichergestellt wer-
den, dass das Plangebiet zukünftig mit 
Elektrizität versorgt werden kann, ohne ge-
sonderte Flächen hierfür festzusetzen.

Darüber hinaus ermöglicht die Festsetzung 
die Unterbringung weiterer Anlagen und 
Einrichtungen (z.B. Ladestationen für Elekt-
romobilität), die für den ordnungsgemäßen 
und nachhaltigen Betriebsablauf erforder-
lich sind.

Öffentliche Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Festsetzung einer öffentlichen Grünflä-
che im nördlichen sowie südöstlichen Be-
reich des Plangebiets dient der Eingrünung 
und Sicherung bestehender, hochwertiger  
Grünflächen und Gehölzstrukturen.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach §  44 
Abs. 1 BNatSchG. Darüber hinaus sollen die 
Festsetzungen dazu beitragen, die Beein-
trächtigungen der durch das Planvorhaben 
induzierten Eingriffe zu mindern.

Im Plangebiet sind Pkw-Stellplätze sowie 
deren Zufahrten ebenso wie sonstige Wege 
und Zugänge flächensparend und wasser-
durchlässig zu gestalten, was die Versicke-
rung des Niederschlagswassers begünstigt.

Versiegelungen sind auf das unbedingt not-
wendige Maß zu beschränken, übrige Flä-
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chen sind vegetativ und wasserdurchlässig 
zu gestalten, um weiterhin das Versickern 
von Niederschlägen zu gewährleisten, hit-
zespeichernde Versiegelungen zu reduzie-
ren und den Naturhaushalt zu stärken. Was-
serdurchlässige Oberflächen dienen dem 
Abflachen von Abwasserabflussspitzen bei 
Starkregenereignissen, der Entlastung der 
Abwasserinfrastruktur und dem Anstreben 
eines natürlichen Wasserhaushaltes. Die 
Speicherung der Sonneneinstrahlung durch 
großflächig versiegelte Flächen (z.B. soge-
nannte „Steingärten“) während heißer 
Sommermonate beeinträchtigt das Lokalkli-
ma und soll durch entsprechende Begrü-
nung vermieden werden. Begrünte 
Freiflächen wirken sich zudem positiv auf 
die Artenvielfalt und den Erhalt der natürli-
chen Bodenfunktionen aus. Eine Vollversie-
gelung ist daher unzulässig.

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u. a. Vögel, Fleder-
mäuse) innerhalb des Plangebietes werden 
vorsorglich entsprechende artenschutz-
rechtlich begründete Maßnahmen festge-
setzt. Für einen sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden wurden zudem entspre-
chende Maßnahmen festgesetzt.

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zu entnehmen.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Festsetzung der Anpflanzung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen garantiert eine strukturreiche und op-
tisch ansprechende Durch- und Eingrünung 
des Plangebietes sowie die harmonische 
Einbindung in die teilweise durch Grün- und 
Gehölzstrukturen geprägte Umgebung.

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Orts- und Landschaftsbild erzielt. Auf 
weitergehende Festsetzungen wird verzich-
tet, da so noch Flexibilität bei der gärtneri-
schen Anlage verbleibt. 

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zu entnehmen.

Flächen für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Die Baumbestände (Erlenbestand) im nörd-
lichen sowie im südöstlichen Bereich des 
Plangebietes sind zu erhalten. Die Festset-
zung zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen dient somit 
dem Erhalt der naturraumtypischen und ge-
bietsprägenden Gehölze im Plangebiet.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarlän-
disches Wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 der saarländi-
schen Landesbauordnung (LBO) gestalteri-
sche Festsetzungen getroffen werden. Um 
gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Die getroffenen Festsetzun-
gen wurden zur Gewährleistung einer ein-
heitlichen und typischen Gestaltung des 
Ortsbildes definiert und vermeiden gestalte-
rische Negativwirkungen auf das Land
schaftsbild.

Die Zulässigkeit zur Installation von Anla-
gen zur Nutzung solarer Energie auf den 
Dachflächen sowie zur Begrünung von 
Dach- und Fassadenflächen ermöglicht die 
nachhaltige Umsetzung der Planung bzw. 
Entwicklung des Gebietes.

Ferner ist, um die Voraussetzungen für eine 
zweckmäßige Bebauung und Nutzung des 
Plangebietes zu schaffen, sowohl die Anla-
ge von Böschungen, Stützmauern als auch 
Abgrabungen und Aufschüttungen bis zu 
einer Höhe von 4,0 m zulässig.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs.  7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 

Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Bis auf gelegentliche Übungen, Fahrzeug-
bewegungen und Einsätze ist nicht mit Ge-
räuschimmissionen durch den geplanten 
Feuerwehrstandort zu rechnen, zumal ins-
besondere die Verwendung des Martins-
horns ein eng geregeltes Sonderrecht dar-
stellt. Wesentliche Beeinträchtigungen mit 
dem Bestand im Umfeld sind daher nicht zu 
erwarten.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden alle eingehalten, sodass 
ausreichend Belichtung und Belüftung ge-
währleistet werden kann.

Bedeutsam ist zudem die ausreichende Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Leistungen 
und Infrastruktur der Daseinsvorsorge. Im 
Brand- oder Katastrophenfall muss eine 
zeitgemäße und gut ausgestattete Feuer-
wehr bereit stehen.

Der Brandschutz ist eine Pflichtaufgabe der 
Gemeinde. Diese Aufgabe erfüllt die Freiwil-
lige Feuerwehr: Freiwillige Feuerwehren vor 
Ort stellen die einzige Versorgungsfunktion 
im Brandfall dar. Dies hat einen enormen 
Wert für das Allgemeinwohl.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbilds

Mit der Realisierung des Planvorhabens 
wird der Anteil an versiegelter Fläche im 
Plangebiet erhöht. Durch die getroffenen 
grünordnerischen Festsetzungen wird ge-
währleistet, dass keine negativen Beein-
trächtigungen des Orts- und Landschafts
bildes durch das Planvorhaben verursacht 
werden. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„In Abhängigkeit vom Umfang des geplan-
ten Eingriffs ergibt sich aus den ermittelten 
Habitatpotenzialen und Arthinweisen ein 
geringes Konfliktpotenzial. Dies begründet 
sich aus der geringen Ausdehnung der Ein-
griffsfläche und den erfassten Habitatstruk-
turen“ (Quelle: Umweltbericht - Neubau Feuerwehr-
haus Nohfelden, Bebauungsplan in der Gemeinde 
Nohfelden, Ortsteil Nohfelden, Büro Dr. Maas Gbr, Ot-
to-Hahn-Hügel 49, 66740 Saarlouis, Stand 

05.02.2024). 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
durch entsprechende Maßnahmen kompen-
sierbar.

Das Gebiet hat nach derzeitigem Kennt-
nisstand über den beschriebenen Bestand 
hinaus keine besondere naturschutzfach-
liche oder ökologische Bedeutung. Von 
dem Planvorhaben sind keine gesetzlich ge-
schützten Biotope, FFH-Lebensraumtypen 
und bestandsgefährdeten Biotoptypen oder 
Tier- und Pflanzenarten betroffen. Es kom-
men ebenfalls keine Tier- oder Pflanzenarten 
mit Ausnahme der untersuchten Tier- und 
Pflanzenarten mit besonderem Schutzsta-
tus vor, sodass der geplanten Nutzungen 
auch keine artenschutzrechtlichen Belange 
entgegenstehen. Insofern kann davon aus-
gegangen werden, dass umweltschützende 
Belange durch das Vorhaben nicht negativ 
beeinträchtigt werden. 

Auswirkungen auf die Belage von 
Grund und Boden

In der Kommune gibt es einen drängenden 
Bedarf nach einem zeitgemäßen Feuer-
wehrgerätehaus, welches die Ausweisung 
einer entsprechenden Gemeinbedarfsfläche 
von ca. 1,2 ha erfordert.

Bei der vorliegenden Planung handelt es 
sich um eine erschlossene Fläche im 
Außenbereich im Eigentum der Gemeinde. 

Die Begrenzung der zulässigen Grundfläche 
sowie Durchgrünungsmaßnahmen erhalten 
die Bodenfunktionen insofern, als dass kei-
ne dauerhafte Schädigung des Bodens zu 
erwarten ist bzw. diese minimiert wird.

Hinweise stellen gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB 
und § 7 BBodSchG sicher, dass bei der Er-

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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schließung auf einen sparsamen, schonen-
den und fachgerechten Umgang mit Boden 
zu achten ist, Bodenarbeiten nach den ein-
schlägigen Vorschriften der DIN 18 915 
durchzuführen und vorhandene Oberböden 
zu verwerten sind. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes/Starkregens

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
zu bedenken. Den umliegenden Anliegern 
wird folglich kein zusätzliches Risiko durch 
unkontrollierte Überflutungen entstehen. 
Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im 
Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren 
verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum 
Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen 
und zur Schadensminderung zu treffen. 
Dies gilt selbstverständlich auch für die öf-
fentliche Hand. Insofern kann davon ausge-
gangen werden, dass die Belange des 
Hochwasserschutzes /Starkregens durch 
das Vorhaben nicht negativ beeinträchtigt 
werden. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt. Die Erschließung des Feuerwehr-
gerätehauses erfolgt über die L 135. Die er-
forderlichen Stellplätze für Mitglieder der 
Feuerwehr bzw. Besucher werden innerhalb 
des Plangebietes angelegt.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Unter Be-
achtung der Kapazitäten und getroffenen 
Festsetzungen ist die Ver- und Entsorgungs-
infrastruktur ordnungsgemäß sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung des Planvorha-
bens kommt es lediglich zu geringfügigen 
Versiegelungen, was voraussichtlich zur kei-
ner erheblichen Veränderung des Mikrokli-
mas führen wird. 

Aufgrund des überschaubaren Flächenum-
fangs können negative Auswirkungen auf 
die Belange des Klimas insgesamt ausge-
schlossen werden.

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Die Belange der Forst- und Landwirtschaft 
werden von der Planung nicht berührt. Bei 
den Gehölzstrukturen innerhalb des Plan
gebietes handelt es sich nicht um Forstflä-
chen (gemäß Geoportal des Saarlandes, 
stattdessen eher Sukzession).

Auswirkungen auf Belange des  
Zivilschutzes

Mit der Errichtung eines Feuerwehrstandor-
tes werden die Voraussetzungen geschaf-
fen, um andernorts schwere Unfälle oder 
Katastrophen zu vermeiden. Die Feuerwehr 
ist zentraler Bestandteil des örtlichen Zivil-
schutzes. Es ist von hohem öffentlichen In-
teresse, gute Standorte und Ausstattungen 
entsprechend dem neuesten Stand der 
Technik für die Feuerwehr und sonstige Ret-
tungsdienste vorzuhalten.

Auswirkungen auf private Belange

Die Fläche befindet sich vollständig im 
Eigentum der Gemeinde Nohfelden. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, wird die Nutzbarkeit und der Wert 
der Grundstücke, auch der Grundstücke im 
Umfeld, nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die dem Einzelnen unzumutbar 
ist. Es sind keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die angrenzende Nach-
barschaft zu erwarten (alle bauplanungs- 
und bauordnungsrechtlichen Vorgaben 
werden eingehalten). 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

•	 Langfristige Sicherung der 
Versorgungsqualität der Feuerwehr 
durch ein zeitgemäßes Feuerwehrgerä-
tehaus an zentraler Stelle,

•	 Beitrag zur Verbesserung und Sicherung 
der gesamtgemeindlichen Feuerwehr-
ausstattung und Brandbekämpfung

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Realisierung des 
Feuerwehrgerätehauses auf einer be-
reits anthropogen vorgeprägten Fläche,

•	 Keine entgegenstehenden landesplane-
rischen Vorgaben

•	 Keine nachteiligen Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild,

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes, der 
Eingriff wird durch entsprechende Maß-
nahmen kompensiert,

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes,

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimaschutzes,

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs,

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung,

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange der Forst- und 
Landwirtschaft,

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge.

Argumente gegen den  
Bebauungsplan

Es sind keine planungsrechtlichen Argu-
mente bekannt, die gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewogen. 
Aufgrund der genannten Argumente, die für 
die Planung sprechen, kommt die Gemein-
de Nohfelden zu dem Ergebnis, die Planung 
umzusetzen.


